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§ 95 EisbBBV Betriebliche
Koordination bei Arbeiten im

Gefahrenraum von Gleisen
 EisbBBV - Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.05.2020

§ 95.

Das Eisenbahninfrastrukturunternehmen hat festzulegen, durch wen und in welcher Weise während der

Durchführung der Arbeiten im Gefahrenraum von Gleisen bei der Arbeitsstelle die betriebliche Koordination mit der

betriebssteuernden Stelle wahrzunehmen ist. Dabei ist insbesondere die Erreichbarkeit zu regeln sowie

sicherzustellen, dass diese Person der betriebssteuernden Stelle bei Beginn der Arbeiten und bei jeder Änderung

namentlich bekannt gegeben wird.
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